
Amtsblatt des Landratsamtes Weilheim-Schongau
2014 Samstag, 1. März Nr. 6

Herausgegeben vom Landratsamt Weilheim-Schongau, Pressestelle · Pütrichstr. 8 · 82362 Weilheim i. OB · Tel. 0881/ 681- 1399
h.rehbehn@lra-wm.bayern.de · www.weilheim-schongau.de

Das Amtsblatt erscheint in der Regel zum 1. und 15. jeden Monats. Verantwortlich: Landrat Dr. Friedrich Zeller

INHALTSVERZEICHNIS

• Bekanntmachung für Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten
der Europäischen Union (Unionsbürger) zur Wahl zum Europäischen
Parlament in der Bundesrepublik Deutschland

• Bundesleistungsgesetz; Übungen und Manöver der Bundeswehr

BEKANNTMACHUNG für Staatsangehörige der übrigen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Unio(Unionsbürger) zur Wahl 

zum Europäischen Parlament in der Bundesrepublik Deutschland

Am 25. Mai 2014 findet die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Par-
laments aus der Bundesrepublik Deutschland statt. An dieser Wahl kön-
nen Sie aktiv teilnehmen, wenn Sie am Wahltag

1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union besitzen,

2. das 18. Lebensjahr vollendet haben,

3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland oder
in den übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine Wohnung
innehaben oder sich mindestens seit dieser Zeit sonst gewöhnlich auf-
halten (auf die Dreimonatsfrist wird ein aufeinanderfolgen-der Auf-
enthalt in den genannten Gebieten angerechnet),

4. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat
der Europäischen Union, dessen Staatsangehörigkeit Sie besitzen, vom
aktiven Wahlrecht zum Europäischen Parlament ausgeschlossen sind,

5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland einge-
tragen sind. Die erstmalige Eintragung erfolgt nur auf Antrag. Der An-
trag ist auf einem Formblatt zu stellen; er soll bald nach dieser
Bekanntmachung abgesandt werden.

Einem Antrag, der erst nach dem 04.05.2014 bei der zuständigen Ge-
meindebehörde eingeht, kann nicht mehr entsprochen werden (§ 17a
Abs. 2 der Europawahlordnung).
Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrages bei der Wahl am 13. Juni 1999
oder einer späteren Wahl zum Europäischen Parlament in ein Wähler-
verzeichnis der Bundesrepublik Deutschland eingetragen worden, so
ist ein erneuter Antrag nicht erforderlich. Die Eintragung erfolgt dann
von Amts wegen, sofern die sonstigen wahlrechtlichen Voraussetzun-
gen vorliegen. Dies gilt nicht, wenn Sie bis zum oben angegebenen 21.
Tag vor der Wahl gegenüber der zuständigen Gemeinde-
behörde auf einem Formblatt beantragen, nicht im Wählerverzeichnis
geführt zu werden. Dieser Antrag gilt für alle künftigen Wahlen zum
Europäischen Parlament, bis Sie erneut einen Antrag auf Eintragung
in das Wählerverzeichnis stellen.
Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 1994) in ein Wählerverzeichnis
in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen worden, müssen Sie
für eine Teilnahme an der Wahl einen erneuten Antrag auf Eintragung
in das Wählerverzeichnis stellen.

Nach einem Wegzug in das Ausland und erneutem Zuzug in die Bun-
desrepublik Deutschland ist ein erneuter Antrag auf Eintragung in das
Wählerverzeichnis erforderlich.

Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merkblätter kön-
nen bei den Gemeindebehör-den in der Bundesrepublik Deutschland an-
gefordert werden.

Für Ihre Teilnahme als Wahlbewerber ist u. a. Voraussetzung, dass Sie am
Wahltag

1. das 18. Lebensjahr vollendet haben,

2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union
besitzen,

3. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat
der Europäischen Union, dem Sie angehören, von der Wählbarkeit aus-
geschlossen sind.

Mit dem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis oder mit den
Wahlvorschlägen ist eine Versicherung an Eides statt abzugeben über das
Vorliegen der o.g. Voraussetzungen für die aktive oder passive Wahlteil-
nahme.

Weilheim i. OB, 21.02.2014
Seitz, Kreiswahlleiter

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

Die Bundeswehr führt im Jahr 2014 folgende Übungen durch:

Ort: VG Bernbeuren, VG Rottenbuch, VG Steingaden, Stadt Schongau
Gde Hohenpeißenberg 

Zeit: 10.03.2014 – 14.03.2014 Überleben Sauwald 
(mit Hubschraubereinsatz)

Hinweis:

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der üben-
den Truppen fernzuhalten. Gleichzeitig wird auf die Gefahren, die von lie-
gengebliebenen Sprengmitteln, Fundmunition und dergleichen ausgehen,
hingewiesen. Sollten derartige Gegenstände aufgefunden werden, ist die
nächste Polizeiinspektion zu verständigen.

Etwaige Übungsschäden sind innerhalb eines Monats bei der zuständigen
Gemeinde anzumelden. Auskünfte zur Schadensabwicklung erteilen die
jeweiligen Gemeinden sowie das Landratsamt Weilheim-Schongau.

Weilheim i. OB, den 20.02.2014 

Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Lorenz Feierabend 


